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Seite 4, Erwägungsgrund 10: 

Statt: 

"(10) Für andere Situationen, die eine Anpassung oder Revision des MFR erfordern könnten, 

sollten Regeln festgelegt werden. Die Anpassungen oder Revisionen könnten im 

Zusammenhang mit der Haushaltsausführung, makroökonomischen Konditionalitäten in 

Zusammenhang mit der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, 

Änderungen der Verträge, Erweiterungen, der Wiedervereinigung Zyperns oder der 

verspäteten Annahme neuer Bestimmungen für bestimmte Politikbereiche erforderlich 

werden." 

muss es heißen: 

"(10) Für andere Situationen, die eine Anpassung oder Revision des MFR erfordern könnten, 

sollten Regeln festgelegt werden. Die Anpassungen oder Revisionen könnten im 

Zusammenhang mit der Haushaltsausführung, Maßnahmen zur Verknüpfung der 

Wirksamkeit von Fonds mit einer soliden wirtschaftspolitischen Steuerung, Änderungen 

der Verträge, Erweiterungen, der Wiedervereinigung Zyperns oder der verspäteten 

Annahme neuer Bestimmungen für bestimmte Politikbereiche erforderlich werden." 
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Seite 14, Artikel 8: 

Statt: 

"Artikel 8 

Anpassung infolge makroökonomischer Konditionalitäten  

im Zusammenhang mit der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 

Wird im Kontext der makroökonomischen Konditionalitäten in Zusammenhang mit der 

Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten die Aussetzung von Mittelbindungen für 

den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 

Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums sowie den Europäischen Meeres- und Fischereifonds von der Kommission aufgehoben, so 

überträgt die Kommission gemäß dem maßgeblichen Basisrechtsakt die ausgesetzten 

Mittelbindungen auf die nachfolgenden Haushaltsjahre. Ausgesetzte Mittelbindungen des Jahres n 

dürfen nach Ablauf des Jahres n+3 nicht wieder in den Haushaltsplan eingesetzt werden." 

muss es heißen: 

"Artikel 8 

Anpassung im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verknüpfung der Wirksamkeit von Fonds mit 

einer soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 

Wird im Kontext von Maßnahmen zur Verknüpfung der Wirksamkeit dieser Fonds mit einer 

soliden wirtschaftspolitischen Steuerung die Aussetzung von Mittelbindungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 

Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums sowie den Europäischen Meeres- und Fischereifonds von der Kommission aufgehoben, so 

überträgt die Kommission gemäß dem maßgeblichen Basisrechtsakt die ausgesetzten 

Mittelbindungen auf die nachfolgenden Haushaltsjahre. Ausgesetzte Mittelbindungen des Jahres n 

dürfen nach Ablauf des Jahres n+3 nicht wieder in den Haushaltsplan eingesetzt werden." 

 




